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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN DIE ZU ZOFINGEN
[AN DER EIDG. SCHIEDSKONFERENZ- BAUERNKRIEG! - ] VER¬
SAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTENUND OFFIZIERE DER [VI]
ORTE ZH, BE, GL, BS, SO UND AP SOWIE [ DER STADT]
ST. GALLEN1

”Was sich Eüwer Unsser hochgeehrten H. Und g .L .A . E . gutbefindtnuss,
wegen disarmierung Unserer Underthanen dess Lants Entlibuchs , dess-
gleichen lyfferung , und abstraffung ein und anderseits Redliführern,
und ursächer der verlauffnen schwehren Empörungen , Eigentlich und Jn
Specie bezogen , und etwas wys dise Zwo hauptsachen Zuo bestellen , Und
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Usszerichten sein möchten ; hat uns . . . H. Oberster und Lantshauptman
[von Uri , Sebastian Peregrin ] Zwyer Zu seiner allherokunfft Allsbalt
Neben Jnhendigung der H. an uns abgelassen beliebten und verthrulichen
Schreibens , Jn allen Threwen und gantz ordenlich erklärt ; Und wyll wir
die Sachen hocher Jmportanz und erhebligkheit Zu sein befunden , haben
wir Unss mit Zuthun seiner uff die ernstliche reflexion begeben , über
der H. wollmeinung Auch Unser Satte und heitere déclaration Zu formie¬
ren , und dieselbe ohne allen Verzug und anstant , Alls hierdurckh be¬
schicht gschrifftlichen Abfolgen Zulassen . . . Zuo Erhaltung Nun Eines
solchen , wellen wihr Zugeben , und Jn Krafft diss bewilliget haben dass
die desarmierung der unserigen des Lants Entlibuchs Jn der formb , und
gestalt , wie auch uff die Zeit , wie bereits Zwüschen beeden H. [ Gene¬
rälen Sicpnund ] von Erlach , Und Zweyer abgeret worden , Und noch weiters
Zuo vergleichen sein möchte , Jhren Vollzug gewönnen solle , darzuo wihr
an unserem theill Kheinen mangell wellent erscheinen lassen . Das allso
herrn Zweyern , Als unsern vollmächtigen Executori die proponirte Mit¬
teil , würkhlich an die hant sollen gestelt , und bestermassen befördert
werden , welche Er durch sein gute dexteritet uff solche Manier Zu ap-
pliciren Und Menasgieren wüssen wirt , das verhoffentlieh dise Leüth
sich gehorsamblich einstellen , und die gebühr , wie von seyten der
Ementhallern , Allss Jhren benachbarten , auch beschechen , Und geben
werden , welches wir vill Lieber sehen wollen , Alls wan Sy mit macht
und gwalt der Waffen , Jm Fahl die güettliehe mittel nit erheblich weh-
rent , dahin gehalten müessent werden.
Und so vill diserm Nach die Lyfferung , und Abstraffung Ein und Ander¬
seits Redliführer Von der gesambten Eydg [ enossenschaft ] betreffen
thutt Alldiewyll U. g .L .A . E . [ Schultheiss und Rat von ] . . . Bern erbie-
tig die Jhrigen Zur hanthabung An Orth , und Allwohin der offendirte
Stant solche begehren wirt , Zu Citieren , Zu lyffern , und stellen,
allss wellen wir Ebenmessig Eüer unser hochgeehrten herren . . . woll¬
meinung uns disfalls unverweigert conformieren und Zu geben das die
unsern beclagten , deren man wird können habhaft werden , sich Jn der
Statt Zoffingen Zustellen schuldig sein sollen . Allwohin wir unsere
Ehrenmitel [ - als Tagsatzungsgesandte Luzerns begaben sich dann Lau-
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renz Meyer von Baldegg und Hans Christoph Cloos nach Zofmgen - ] auch
abzeordnen Vorbehalten , die uffrichtung auch der Sachen uff hocherge-
hent Jntimation der Zeit ordenlich voll führen Zu hei ff en. Und dass

hingegen mehrgedachten Unsern L .A .E . Lobl . Statt Bern , wie auch andern
L . Ohrten , von welchen Underthanen sich Jn dem verloffnen uff stant,
Ei [ n]  theill zu den unsern geschlagen und gesellet , bey hanthabung der
Jhrigen glichs verstattet , und Zugelassen werde , dardurch das recipro-
cierliche verthruwen gegen ein andern Zu erzeigen , Und das mier also
vermitlest Got des Allm [ ächtigen ] gnaden , und solche Zusammensezung



den gemeinen Ruwstantt lobl . Eydg [ enossenschaft ] widerum uff die füess
richten , Und für das Künfftig . . . Stabilieren Khönnen , darzuo wir nit
allein durch disse Zwey Angregte Mitteil sonder allen andern , So Jn
Unserm Vermögen sein wirt Jederzeit willigist verhelffen und mit üch
. . . allerseits verthruwlich und uffrecht Zu Corespondieren beflissen

sein und bleiben wellent . Und das uberige dan , was hieby Nothwendig
sein mechte Jn neherem Zu erklären , wellent wir uns , und unsers hochg.
H Obristen Zwyers Münt- und schrifftlichen Jnformation bezogen . . . ha¬
ben . ”

1) s . EA VI 1, 182 (Nr . 98 ) , spez . 184 f
2) s . ebenda 184 g

Kopie , wohl aus dem Besitz des Zuger Tagsatzungsgesandten und Vermitt¬
lers im Bauernkrieg , Beat ZI . Zurlauben
AH 94 , 184 - 185 - Blatt 185 leer
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